
 

 

 

 
 
 
 

Inwertsetzung der Außenanlagen im Bereich der Zuschauerränge der Freilichtbühne 
Gellertberg 

   

Vorhaben im Rahmen der LEADER‐Entwicklungsstrategie 

mit dem Ziel der Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und Gemeinschaften, 
einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplätzen 

   
Die  Gemeinde  Niederau  beabsichtigt  die  Inwertsetzung  der  Außenanlagen  im  Bereich  der 

Zuschauerränge  der  Freilichtbühne  Gellertberg.  Diese  Inwertsetzung  beinhaltet,  neben  der  Anlage 

eines hufeisenförmig verlaufenden Pflasterstreifens und eines barrierefreien Zuganges in Form einer 

Rampe,  die  Erneuerung  des  Geländers  in  Kombination  mit  der  Anordnung  mehrerer  dimmbarer 

Lichtpunkte.    Auch  die  Zugangstreppen  und  die  Zuwegungen  zur  Tanz‐  und  Veranstaltungsfläche 

werden an die steigenden Anforderungen angepasst.  

Zusätzlich werden weitere  Lichtpunkte  im Areal  angeordnet,  um einen  gefahrlosen  Zugang  zu den 

Sanitäranlagen  zu  gewährleisten.  Die  Maßnahmen  erfolgen  unter  Berücksichtigung  der  gängigen 

technischen Vorschriften sowie unter Berücksichtigung einer Integration in die baukulturell wertvolle 

Bausubstanz.    

Ziel ist der langfristige Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und der Attraktivität unter Berücksichtigung 

des kulturellen Charakters der Anlage. Die bestehenden Zuwegungen und Treppen erfüllen weder die 

konstruktiven  noch  die  optischen  Ansprüche.  Auch  das  veraltete  und marode  Geländer  wirkt  sich 

negativ auf den Gesamteindruck und das Sicherheitsempfinden der Gäste aus. 

 



 

Im  Rahmen  der  Ortsentwicklungskonzeption  der  Gemeinde  Niederau  wird  die  Freilichtbühne 

Gellertberg als wichtiger veranstaltungskultureller Bestandteil der touristischen Infrastruktur erwähnt. 

Damit erfüllt diese Anlage eine Funktion von sehr großem Wert für die Identität der Landgemeinde 

Niederau.   

Die Maßnahme beinhaltet folgende Leistungen: 

 Erneuerung des Geländers unter Berücksichtigung gegenwärtiger technischer Anforderungen 

auf ca. 58 m Länge 

 Anordnung von Handläufen an den vorhandenen Außentreppen 

 höhenmäßige Anpassung (Rückbau der obersten Treppenstufen) der Außentreppen 

 Herstellung eines 1,25 m breiten Pflasterstreifens entlang des Geländers und die Sanierung 

der Zugänge zur Tanz‐ und Kulturfläche 

 Herstellung einer Rampe zum barrierefreien Erreichen der Zuschauerränge 

 Anordnung einer im Geländer integrierten dimmbaren Beleuchtungsanlage 

 Erweiterung der Sitzplatzanzahl mittels Konsolen und Sitzbrettern entlang des Geländers 

Durch  die  Erneuerung  des  Geländers,  der  höhenmäßigen  Anpassung  der  Treppenanlagen,  die 

Herstellung einer Rampe und die Befestigung des hufeisenförmigen Umlaufes mittels Betonpflaster 

sowie durch die Anordnung einer Beleuchtungsanlage für die Zuschauerränge und Treppenaufgänge 

erhöht sich die Sicherheit der Besucher und der Künstler. Zudem werden, auch durch die Erweiterung 

des  Sitzplatzdargebotes,  eine  Verbesserung  der  Veranstaltungsqualität  und  eine  Steigerung  der 

Attraktivität erreicht.   

  

 

 


